
 

 
Ergänzung bzw. Neufassung 

 
zu §§ 3, 5 und § 8 des Nutzungsvertrages zur Übertragung der Schlüsselgewalt an die 

Vereine für die Turn- und Sporthallen zwischen der Stadt Hilden und der 
 
  
 

 
 
 

§ 3 
Schlüsselübergabe 

 
(3) Nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses ist der Schlüssel unaufgefordert dem Hausmeister  
      zurückzugeben. 
 
 

§ 5 
Benutzungs- und Mängelbuch 

 
Der Verein hält Kontakt zur zuständigen Schulleitung/Schulhausmeister, um aufgetretene kleinere 
Mängel und Schäden möglichst auf „kurzem Wege“ zu beseitigen. Größere Probleme, Mängel oder 
Schäden sind vom Verein zeitnah per Telefon, Fax oder E-Mail an die jeweils zuständige Dienststelle 
der Stadt (Amt für Gebäudewirtschaft und/oder Amt für Jugend, Schule und Sport - Sportbüro -) zu 
melden.  
Eine Liste mit den Ansprechpartnern ist beigefügt. 
 
 
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
In § 3, Abs. 1 und 2 des Nutzungsvertrages ist „Sportamt“ durch „Amt für Jugend, Schule und Sport 
(Sportbüro) zu ersetzen. Dieser Ergänzungsvertrag tritt rückwirkend ab 01.01.2005 in Kraft. 
 
 
 
 
Hilden, den …………………      Für den Verein: 
 
         ………………………………. 
 
Hilden, den …………………      Für die Stadt: 
 
 
 
 
      ………………………… ……………………… 
      Thiele    Gatzke 
      Bürgermeister   Beigeordneter 

 


